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Einführende Informationen zum
ÖREB-Kataster

Amt für Geoinformation (AGI)
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Einfacher Zugang zu verbindlichen 
Grundstücksinformationen 

Grundbuch
amtliche Vermessung 

Kataster der
öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen
(ÖREB)

Privatrecht

öffentliches Recht
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Aufgabenteilung

Bund

Kanton 
Amt für Geoinformation

Zuständige Stellen:
• Bund
• Kanton
• Gemeinden

Strategie
Oberaufsicht

führt, betreibt und finanziert 
den Kataster
gewährleistet den Zugang

liefern die Daten
nutzen den Kataster
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Zeitplan des Bundes

Flächendeckung ganze

Schweiz
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Was sind ÖREB?

Behördliche Einschränkungen mit Auswirkungen auf 
die Grundeigentümer.
Das Interesse der Öffentlichkeit wird höher gewichtet 
als private Belange.

In der Schweiz gibt es mehr als 150 verschiedene 
ÖREB.
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ÖREB-Katasterthemen
Nutzungsplanung 

Kommunale Nutzungsplanung 
Regionale Nutzungsplanung
Kantonale Nutzungsplanung

Nationalstrassen 
Projektierungszonen Nationalstrassen
Baulinien Nationalstrassen

Kantonalstrassen
Baulinien Kantonsstrassen

Eisenbahnen
Projektierungszonen Eisenbahnanlagen
Baulinien Eisenbahnanlagen

Flughäfen
Projektierungszonen Flughafenanlagen
Baulinien Flughafenanlagen
Sicherheitszonenplan bei Flughäfen8

Belastete Standort
Im Bereich des Militärs
im Bereich der zivilen Flugplätze
im Bereich des öffentlichen 
Verkehrs

Grundwasserschutz
Grundwasserschutzzonen
Grundwasserschutzareale

Lärm
Lärmempfindlichkeitsstufen (in 
Nutzungszonen)

Wald
Waldgrenzen (in Bauzonen)
Kommunale Wald-Baulinien
Regionale Wald-Baulinien
Kantonale Wald-Baulinien
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Zuständige Stelle: Gemeinde

Die Gemeinde ist zuständig für die zeitgerechte 
Erfassung und Bereitstellung der kommunalen Daten 
in den ÖREB-Kataster

Zonenplan: digitaler Datensatz (DM16NplBE)
Baureglement: PDF-Datei
Überbauungsordnungen: PDF-Datei
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ÖREB-Katasteraufbau

Plan 
Geometrien, für welches Gebiet eine ÖREB gilt 
Rechtsvorschriften 
Verfügung, welche die Einschränkungen und deren 
Auswirkungen definiert 

gesetzliche Grundlagen 
Rechtserlasse, auf denen die Verfügung basiert 
zusätzliche Informationen 
Namen und Adressen der für weitere Auskünfte 
zuständigen Stellen 
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Dynamischer Auszug 

Nutzungsplanung
Nationalstrassen
Kantonalstrassen
Eisenbahn
Flughäfen
Belastete Standort
Grundwasserschutz
Lärm
Wald
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Dynamischer Auszug 

Nutzungsplanung
Grundnutzung
Natur und Heimat 
Schutz
Überlagerung
Laufende Änderung
Wege
Gewässer
Gefahrengebiet
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Dynamischer Auszug 
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Statischer Auszug
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Statischer Auszug
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Statischer Auszug
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Statischer Auszug
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Statischer Auszug
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Mögliche Nutzer und Nutzerinnen

Grundeigentümer
Akteure des Immobilienmarktes
öffentliche Verwaltungen (z.B. Bauverwaltung)
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Nutzen des ÖREB-Katasters (1)

Einfacher Zugang und zentrale Verfügbarkeit 
von aktuellen ÖREB-Themen.
Umfassende Informationen zu einem 
Grundstück auf einen Blick für alle.
Rechtssicherheit und Rechtsfrieden wird dank 
verbindlicher Informationen erhöht.
Die Nachführung erfolgt in einem 
qualitätsgeprüften Prozess.
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Nutzen des ÖREB-Katasters (2)

Vereinfachte Entscheidungswege und 
Entlastung der öffentlichen Verwaltung.
Als zusätzliche Information via GRUDIS
verfügbar.
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Weiterführende Informationen:

Informationen des Kantons
www.be.ch/oerebk

Informationen des Bundes
www.cadastre.ch
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Aufbereitung der kommunalen 
Nutzungsplanungsdaten

Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR)
Abteilung Orts- und Regionalplanung
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Bereinigung der Planungsgrundlagen

Abgleich des Planverzeichnisses mit den vorhandenen 
Planungen in der Gemeinde

Widersprüche, Differenzen und Unklarheiten 
erkennen

Kontaktaufnahme mit dem AGR, um allenfalls 
notwendige Verfahren zu klären.

Grundsatz: Planungen (UeO, Baulinienpläne) müssen im 
selben Verfahren aufgehoben werden wie sie erlassen 
wurden.
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Verfahren

Aufzuhebende Planungen
Ordentliches Verfahren Art. 58 ff. BauG
Geringfügiges Verfahren mit öffentlicher Auflage Art. 122 Abs. 7 BauV
Geringfügiges Verfahren mit Zustimmung der Betroffenen, ohne 
öffentliche Auflage, Art. 122 1-2 BauV

Nicht mehr auffindbare Planungen
Neues Verfahren seit 1.1.2016 nach Art. 66 Abs. 6 BauG

Planungen bei AGR, Regierungsstatthalteramt und Gemeinde nicht auffindbar
Aktenruf gemäss Art. 66  Abs. 6 BauG im amtlichen Anzeiger und Amtsblatt
Beschluss Gemeinderat und nochmals Publikation
Mitteilung zur Kenntnisnahme an AGR und RSTA

Wurden Planungen entgegen dem Planverzeichnis des AGR bereits 
aufgehoben, ist ein entsprechender Nachweis dem AGR beizubringen.
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Einführung Datenmodell DM16

Das DM16 ist seit 1.1.2016 das neue anzuwendende 
Datenmodell
(Anwenderhandbuch und FAQ siehe 
http://www.apps.be.ch/geo/de/neu-dm16-npl-be.html)

Alle Gesamt- und Teilrevisionen welche ab 1.1.2016 zur 
Vorprüfung eingereicht werden müssen spätestens zur 
Genehmigung im DM16 eingereicht werden.

Aus dem DM16 werden die Informationen für den ÖREB-
Kataster gezogen.
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Erfassung der Grundzone

Das DM16 verlangt eine flächendeckende Zuweisung 
des Gemeindegebiets zu einer Grundzone.

Schwierigkeit: Es dürfen nur Zonen erfasst werden, 
die im Baureglement verankert sind.

Verkehrsflächen und übriges Gebiet sind im 
Baureglement (meistens) nicht definiert.

Was geschieht nun mit diesen Flächen?
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Strassen resp. Verkehrsflächen im DM16

Verkehrsflächen müssen einer Grundnutzung 
zugewiesen werden.

Folge: Die seitlichen Bauzonen werden im 
Grundsatz bis zur Mitte der Strasse erfasst.

Im Siedlungsgebiet sind die Verkehrsflächen 
zusätzlich überlagernd und als Hinweis zu erfassen.
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Strassen resp. Verkehrsflächen im DM16
Die Verkehrsflächen werden im ÖREB-Katasterplan nicht 
dargestellt, dienen der Gemeinde aber als hinweisendes 
Element in der Nutzungsplanung.

Dient die Strasse der Erschliessung des Baugebietes, ist sie 
gänzlich der Bauzone zuzuweisen. Handelt es sich um eine 
Landwirtschaftsstrasse, muss sie gänzlich als übriges Gebiet 
erfasst werden.
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Verkehrsflächen im Siedlungsgebiet können optional auch als 
Grundnutzung im Zonenplan definiert werden.

Mustervorschrift für Verkehrszone:
1Die Zone umfasst Flächen für den Strassen-, Bahn- und Luftverkehr 
im Siedlungsbereich.
2In dieser Zone gelten die Bestimmungen der entsprechenden 
Spezialgesetzgebung.
3Für verkehrsfremde Nutzungen gelten die Nutzungsbestimmungen 
der angrenzenden Bauzonen.

Option Verkehrsflächen als Grundzone 
erfassen
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Anpassung der Nutzungsplanung ist nötig (Zonenplan und Baureglement) 
Verfahren!
In klaren Fällen im gemischt-geringfügigen Verfahren nach Art. 122 Abs. 7 
BauV. Die Gemeinde hat dabei für das ganze Siedlungsgebiet nach 
einheitlichen Kriterien vorzugehen.
Risiko: Dieser Zonentyp wurde bisher noch nie umgesetzt. Sicher ist, dass 
bei Änderungen von Strassen (heute nur im Baubewilligungsverfahren) 
immer auch ein Nutzungsplanverfahren nötig sein wird (Kosten, Zeit).

Option Verkehrsflächen als Grundzone 
erfassen
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Erfassung Überbauungsordnung (UeO)

Im ÖREB-Kataster müssen die Rechtsvorschriften erfasst werden.

Rechtsvorschrift der UeO ist die UeO selbst. Dazu gehören 
normalerweise der UeO-Plan und die UeO-Vorschriften (inkl. deren 
Änderungen).

Die UeOs werden im OEREB-Katasterplan als Perimeter 
dargestellt. Der UeO-Plan und die Vorschriften sind als PDF 
hinterlegt.

Erläuterungsberichte gehören nicht zur eigentlichen 
Rechtsvorschrift der UeO Fakultativ

Rechtsvorschrift einer ZPP ist normalerweise das Baureglement.
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Aufbereitung der Waldthemen

Amt für Wald (KAWA)
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2 Wald-Themen im ÖREBK

verbindliche (statische) Waldgrenzen:
erst seit WaG 1993 möglich
erst mit KWaG 1998 definitiv eingeführt

Waldabstandslinien / Wald-Baulinien:
sollten auf statischer Waldgrenze basieren
sollten Genehmigung KAWA (früher Forstinspektion) 
aufweisen
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Waldthemen im ÖREBK anpacken

1. Frühe Kontaktaufnahme mit Waldabteilung / KAWA: 
gemeinsame Auslegeordnung der vorhandenen 
Grundlagen (OP-Revision, UeOs, 
Waldfeststellungsverfahren, Genehmigung von Wald-
Baulinien/Alignementenplänen).

2. Auch Rodungsverfahren nicht vergessen.
3. Sind Verfahren nötig, muss der Ablauf festgelegt 

werden (verbindliche Festsetzung von Waldgrenzen 
oder Wald-Baulinien).

4. Prüfung der Unterlagen im ordentlichen ÖREBK-
Aufnahmeverfahren (Ticket-System).
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Besitzstandsregelung

Waldgrenzen, die nicht verbindlich erlassen wurden, 
geniessen keinen Besitzstand.
Waldgrenzen ohne oder mit unklarer 
Rechtsgrundlage müssen nochmals neu festgestellt 
werden (Verfahren).
Wald-Baulinien geniessen Besitzstand, wenn sie 
nicht rechtswidrig/widersprüchlich geworden sind.
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